
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mit diesem Rundschreiben möchten wir Sie über wichtige Entwicklungen an der VAB unterrich-

ten. Die Themen dieses Rundschreibens sind  

 

I. Allgemein 

▪ Umgang mit Brückentagen nach Feiertagen 

▪ Anmeldung zur Verpflegung 

 

II. Fachrichtung Allgemeine Verwaltung 

▪ Lehrgänge an externen Standorten 2026 

▪ Einführung Gesetzes-App – Information über das weitere Vorgehen 

 

III. Fachrichtung Justiz 

▪ Keine Mitteilungen 

 

I. Allgemein 

1. Umgang mit Brückentagen nach Feiertagen 

Bisher galten an der VAB Brückentage nach einem Feiertag (z.B. der Freitag nach Christi Him-

melfahrt) als Unterrichtstage, die dem Selbstlernen dienen. 

In seiner Sitzung am 4. September 2025 hat der Ausbildungsausschuss beschlossen, dass diese 

Praxis geändert werden soll. Zukünftig gelten die Brückentage nach einem Feiertag nicht mehr 

als Unterrichtstag zum Selbstlernen. Stattdessen sollen die Lehrgangsteilnehmenden an der VAB 

an diesem Tag Erholungsurlaub nehmen. Durch diese Regelung entsteht ein langes Wochen-

ende, dass zur Regeneration genutzt werden kann. Außerdem besteht so eine klare rechtliche 
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
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Lage im Hinblick auf den Versicherungsschutz, wenn Teilnehmende das lange Wochenende für 

einen Kurzurlaub nutzen. 

Wir bitten um Beachtung dieser neuen Handhabung der Brückentage. 

 

2. Anmeldung zur Verpflegung 

Das Kuratorium des AZV hat beschlossen, die Benutzungsordnung der VAB zum 01.08.2025 

dahingehend zu ändern, dass die Pflicht zur Teilnahme an der Gruppenverpflegung entfällt. Seit-

dem haben die Dienststellen die Möglichkeit, ihre Teilnehmenden zur Mittags- oder Vollverpfle-

gung anzumelden, sofern eine Teilnahme an der Verpflegung gewünscht ist. 

Die entsprechende Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular für die Lehrgänge bzw. zur Un-

terbringung im Gästehaus. 

Nach den ersten drei Monaten müssen wir leider feststellen, dass dieses Verfahren noch nicht 

reibungslos funktioniert, sind in ständigem Austausch, um Anpassungen vorzunehmen und bitten 

um Ihr Verständnis.  

Immer wieder erreichen die VAB Lehrgangsanmeldungen, auf denen keine Aussage zum Ver-

pflegungswunsch gemacht wird. Dieser Fall wird als „keine Verpflegung gewünscht“ bewertet. 

Zudem ist es häufig vorgekommen, dass Teilnehmende gerne an der Verpflegung teilgenommen 

hätten, aber nicht angemeldet waren. Deshalb bitten wir die Dienststellen im Rahmen der Anmel-

dung mit den Teilnehmenden zu klären, ob eine Teilnahme an der Verpflegung gewünscht wird. 

Eine nachträgliche Buchung zur Teilnahme an der Verpflegung ist in der Übergangsphase aus-

nahmsweise vorgenommen worden, wird aber zukünftig wegen des erheblichen organisatori-

schen Aufwandes nicht mehr möglich sein. 

 

II. Fachrichtung Allgemeine Verwaltung 

1. Zwei Lehrgänge an externen Standorten 2026 

Für 2026 sind zwei zusätzliche Lehrgänge an externen Standorten geplant: 

Ein Angestelltenlehrgang I, der in Räumlichkeiten der Stadt Lübeck stattfinden wird. Der Einfüh-

rungslehrgang ist für den Zeitraum 31.8. bis 16.10.2026 geplant. Der Hauptlehrgang schließt sich 

dann im ersten und zweiten Quartal 2027 an. Der genaue Zeitraum wird mit der Jahresplanung 

2027 bekanntgegeben. 

Ein Angestelltenlehrgang II findet in den Räumlichkeiten des BBZ Schleswig statt. Der Block A 

ist für den Zeitraum 4.5. bis 19.6.2026 und der Block B für den Zeitraum 26.10. bis 18.12.2026 

geplant. Block C schließt sich dann im ersten und zweiten Quartal 2027 an. Der genaue Zeitraum 

wird mit der Jahresplanung 2027 bekanntgegeben.  

Da bei externen Lehrgängen zusätzliche Kosten für Raummiete und Anreise von Lehrkräften ent-

stehen, wird für beide Lehrgänge ein Aufschlag von 1.000,- EUR auf die reguläre Lehrgangsge-

bühr fällig. Eine Anmeldung ist für den Angestelltenlehrgang II in Schleswig ab sofort möglich und 

die Anmeldefrist endet am 16.02.2026. Die Anmeldung zum Angestelltenlehrgang I in Lübeck 

wird zu Begin des Jahres 2026 möglich sein. 
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2. Einführung Gesetzes-App – Information über das weitere Vorgehen 

Die ersten Tests der DVP Gesetzes-App im 126. und 127. Angestelltenlehrgang sind positiv ver-

laufen. Zwar gibt es bei den Funktionalitäten noch Verbesserungswünsche, wie z.B. eine zweite 

Farbe, um Textpassagen zu markieren oder die Möglichkeit, zwei Paragraphen nebeneinander 

anzuzeigen, das System selbst läuft aber sehr stabil. D.h., sukzessive kann die Einführung der 

Gesetzes-App auch in weiteren Lehrgängen erfolgen. 

Anfang Oktober hat das jährliche Treffen der VAB mit den Berufsschullehrerinnen und Berufs-

schullehrern stattgefunden. Bei diesem Treffen wurde die Einführung der Gesetzes-App bei den 

Auszubildenden Verwaltungsfachangestellten diskutiert und abgestimmt, dass die Gesetzes-

App ab dem Ausbildungsjahrgang 2026 im Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte flä-

chendeckend in Schleswig-Holstein eingesetzt werden soll. D.h., diejenigen, die ihre Ausbildung 

zum 01.08.2026 beginnen, werden die digitale Gesetzesssammlung des Maximilian Verlages 

nutzen. Wir bitten die Dienststellen ihre Auszubildenden entsprechend auszustatten. 

Gleiches gilt für die Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter des kommunalen Anwärter-

lehrgangs. Ab dem 01.08.2026 setzen wir auch in diesem Lehrgang die digitale Gesetzessamm-

lung ein. 

Auch die Lehrgänge im Weiterbildungsbereich werden auf die digitale Gesetzessammlung um-

gestellt und zwar beginnend mit allen Lehrgängen, die nach dem 01.01.2026 starten. 

Die DVP Gesetzes-App ist in allen gängigen App-Stores verfügbar. Der kostenpflichtige Frei-

schaltcode kann über die Homepage des Verlages erworben werden. 

WICHTIG: Lehrgänge die bereits jetzt an der VAB bzw. in der Ausbildung sind und eine Papier-

version der DVP nutzen, arbeiten bis zum Abschluss der Aus- bzw. Weiterbildung mit der Papier-

sammlung und werden NICHT auf die App umgestellt. 

Auf der Webseite der VAB finden Sie in der Kategorie Rundschreiben eine Kurzanleitung zur 

DVP-Gesetzes-App. Alternativ können Sie diesem Link folgen Skript_DVP_Gesetzes_APP.pdf 

 

III. Fachrichtung Justiz 

- Keine Mitteilungen - 

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

PD Dr. Jens T. Kowalski Florian Gröblinghoff 

- Leiter - - Studienleiter - 

https://www.vab-sh.de/wp-content/uploads/sites/5/2025/11/Skript_DVP_Gesetzes_APP.pdf

